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Wichtige Steuertermine  

Dezember 2023 

11.12. Umsatzsteuer 
 Lohnsteuer 
 Solidaritätszuschlag 
 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 
11.12. Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
 Solidaritätszuschlag 
 Kirchensteuer ev. und röm.-kath. 

Zahlungsschonfrist: bis zum 14.12.2023. Diese 
Schonfrist gilt nicht bei Bar- und 
Scheckzahlungen. 
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks als 
geleistet! 

Tipps und Hinweise 

1. ... für alle Steuerzahler 

STATISTIK 

Fast zwei Drittel der Einsprüche beim Finanzamt haben 

Erfolg 

 

Nach einer aktuellen Statistik des Bundesfinanzministeriums 

haben Steuerzahler im Jahr 2022 insgesamt 

2.978.644 Einsprüche bei ihren Finanzämtern eingelegt. 

Zusammen mit den noch unerledigten Einsprüchen aus den 

Vorjahren hatten die Finanzämter damit über 5,59 Millionen 

Einsprüche zu bearbeiten. 

In knapp zwei Drittel der Fälle (64 %) waren die Steuerzahler 

mit ihrem Einspruch erfolgreich, so dass die Bescheide zu 

ihren Gunsten geändert wurden. Tatsächlich oder zumindest 

teilweise erfolglos blieben nach der Statistik nur 18 % der 

Einsprüche. In diesen Fällen wurde durch (Teil-

)Einspruchsentscheidung ganz oder teilweise abschlägig 

über die Einsprüche entschieden. 17,3 % der Einsprüche 

nahmen die Einspruchsführer zudem selbst wieder zurück. 

Hinweis: Die hohe Erfolgsquote bei den Einsprüchen zeigt, 

dass es sich durchaus lohnen kann, Einspruch gegen den 

eigenen Steuerbescheid einzulegen. In die Statistik fallen 

aber auch „Einspruchserfolge“, die darauf zurückgehen, 

dass der Steuerzahler zum Beispiel eigene Fehler korrigiert 

und vergessene absetzbare Kosten nacherklärt. 

Steuerbescheide sind zeitnah nach Erhalt auf Richtigkeit zu 

prüfen, denn Einsprüche müssen innerhalb eines Monats 

nach Erhalt des Bescheids schriftlich beim jeweils zuständi-

gen Finanzamt eingehen.  

Hinweis: Selbstverständlich prüfen wir Ihre Steuerbescheide 

zeitnah und kümmern uns bei fehlerhaften Bescheiden um 

Ihren Rechtsschutz. Da das Einspruchsverfahren seine Tü-

cken hat, sollten Sie bei Einsprüchen auf unsere Expertise 

setzen. 
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INTERNETVERKÄUFE  

Umsätze und Gewinne können steuerpflichtig sein 

 

Plattformen wie Kleinanzeigen (früher eBay Kleinanzei-

gen), Momox oder Etsy müssen die abgewickelten Ge-

schäfte von Verkäufern und Privatpersonen ab 2023 an 

den Fiskus melden. Grundlage hierfür ist das Plattfor-

men-Steuertransparenzgesetz. Hierbei gilt jedoch ei-

ne Bagatellfallgrenze von 30 Verkäufen pro Plattform 

und Jahr mit Einnahmen von insgesamt unter 2.000 €. 

Verkäufer, die in diesem Rahmen tätig wurden, werden 

also nicht gemeldet. 

Für Verkäufe im Internet gilt: Wer seinen Dachboden 

oder Keller entrümpelt und bloß seinen eigenen Haus-

rat verkauft, hat in der Regel keine steuerlichen Folgen 

zu befürchten, denn eine solche Tätigkeit entfaltet kei-

ne steuerliche Relevanz. Anders sieht es aber aus, 

wenn Wertgegenstände wie Schmuck, Kunstgegen-

stände, Antiquitäten oder Sammlerobjekte innerhalb 

eines Jahres nach ihrer Anschaffung gewinnbringend 

veräußert werden. In diesem Fall erzielt der Privatver-

käufer einen Gewinn aus einem privaten Veräuße-

rungsgeschäft, den er in seiner Einkommensteuererklä-

rung angeben muss. Gewinne bleiben aber steuerfrei, 

wenn der Gesamtgewinn aus privaten Veräußerungs-

geschäften weniger als 600 € (ab 2024: 1.000 €) im 

Kalenderjahr beträgt. 

Ein Internethandel kann sich allerdings von einem 

meist steuerfreien Privatverkauf zu einem steuerpflich-

tigen gewerblichen Handel entwickeln, der in der Re-

gel umsatz-, einkommen- und gewerbesteuerpflichtig 

ist. 

Hinweis: Nutzen Sie unser Beratungsangebot! Wir 

analysieren, ob Sie als Onlinehändler im gewerblichen 

Bereich tätig sind, und klären Sie über die damit ver-

bundenen Pflichten auf. 

 

BEERDIGUNGSKOSTEN 

Vereitelt Sterbegeld den Abzug außergewöhnlicher 

Belastungen? 

 

Kosten für die Beerdigung eines nahen Angehörigen 

können als außergewöhnliche Belastungen abgezogen 

werden, soweit sie nicht durch das erhaltene Erbe ge-

deckt werden können. Leistungen aus einer Sterbe-

geld- oder Lebensversicherung müssen allerdings 

vom absetzbaren Betrag abgezogen werden. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 

steuerpflichtige Ersatzleistungen nicht in Abzug ge-

bracht werden müssen. Im Streitfall war eine Beschäf-

tigte des öffentlichen Dienstes verstorben. Ihre Tochter 

hatte infolgedessen ein Sterbegeld von 6.500 € erhal-

ten. Diese Ersatzleistung beruhte auf einer Regelung 

im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, 

nach der beim Tod eines Beschäftigten das Tabellen-

entgelt für die letzten drei Monate an die Ehepartner 

oder Kinder ausgezahlt wird. Das Finanzamt setzte das 

Sterbegeld als steuerpflichtige Einkünfte an und kürzte 

die als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähigen 

Beerdigungskosten um das Sterbegeld. Der BFH hat 

der Tochter jedoch einen Abzug der Beerdigungskos-

ten als außergewöhnliche Belastungen zugestanden 

und entschieden, dass nur steuerfreie Ersatzleistun-

gen gegenzurechnen sind. 

Einkommensteuerpflichtige Leistungen dürfen dagegen 

nicht zu einer Kürzung der außergewöhnlichen Belas-

tungen führen. Eine Vorteilsanrechnung soll schließlich 

eine steuerliche Doppelentlastung (durch Steuerfreiheit 

der Leistung und vollen Abzug der Kosten) vermeiden. 

Das Sterbegeld war ein steuerpflichtiger Versor-

gungsbezug, so dass die Beerdigungskosten aus zu 

versteuerndem Einkommen finanziert worden waren. 

Würde man das Sterbegeld in diesem Fall auf die Be-

erdigungskosten anrechnen, käme es zu einer unzu-

lässigen doppelten steuerlichen Belastung (Besteue-

rung der Leistung und Kürzung der absetzbaren Kos-

ten). 

Hinweis: Abziehbare Beerdigungskosten sind unter 

anderem die Ausgaben für Bestattungsunternehmen, 

Überführung, Sarg, Urne, ein angemessenes Grabmal, 

Krematorium, Friedhofsverwaltung, Grabstätte, Blu-

menschmuck, öffentliche Gebühren und Trauerkarten. 

Das Finanzamt erkennt Kosten von bis zu 7.500 € an 

(Angemessenheitsgrenze). Nicht abziehbar sind dage-

gen die Kosten für die Bewirtung der Trauergäste, de-

ren An- und Abreise, Trauerkleidung und Kosten der 

Grabpflege. 

2. ... für Unternehmer 

AUFGABEGEWINN  

Wenn Erben rückwirkend die Betriebsaufgabe 

erklären 

 

Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer dürfen Erben 

Nachlassverbindlichkeiten abziehen, so dass sich ihr 

steuerpflichtiger Erwerb und somit die von ihnen zu 

zahlende Erbschaftsteuer reduziert. Abziehbar sind un-

ter anderem die vom Erblasser herrührenden (nichtbe-

trieblichen) Schulden. Hierzu gehören auch die Ein-

kommensteuerschulden des Erblassers, die auf sein 

Todesjahr entfallen. Diese Schulden wurden noch von 

ihm „erarbeitet“, denn er selbst hat die Steuer noch zu 

Lebzeiten in eigener Person ausgelöst - auch für den 

Fall, dass sie erst zum Ablauf des Jahres und somit 

nach dem Tod entsteht.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, 

dass Steuerschulden infolge einer rückwirkend von 

den Erben erklärten Betriebsaufgabe nicht als Nach-

lassverbindlichkeiten abgezogen werden dürfen.  

Im Streitfall hatten sechs Erben einen verpachteten 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieb geerbt und beim 

Finanzamt rückwirkend dessen Aufgabe erklärt (auf ei-

nen Zeitpunkt vor dem Tod des Erblassers).  
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Hierdurch entstand ein steuerpflichtiger Aufgabege-

winn, der im Todesjahr zu einer erhöhten Einkom-

mensteuer führte. Die Erben wollten diese Steuerlast 

bereicherungsmindernd bei der Erbschaftsteuer abzie-

hen, weil die Schulden schließlich vom Erblasser „her-

rührten“. 

Der BFH hat dies jedoch abgelehnt. Einkommensteu-

erschulden aus dem Todesjahr des Erblassers dürfen 

zwar als Nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden, 

diese Regelung gilt aber nicht, wenn die Steuer aus ei-

ner von den Erben erklärten Betriebsaufgabe resul-

tiert. In diesem Fall entsteht der Aufgabegewinn erst 

durch die Erklärung der Erben. Erst diese Erklärung ist 

die entscheidende Ursache für die rückwirkende Be-

triebsaufgabe und die Steuerentstehung. Die Steuer 

auf den Aufgabegewinn rührt somit nicht vom Erblasser 

her und ist im Ergebnis daher nicht als Nachlassver-

bindlichkeit abziehbar. 

 

BARGELDBRANCHE  

Finanzämter führen verdeckte Kontrollen durch 

 

Bereits im Jahr 2016 hatte der Gesetzgeber neue An-

forderungen an die Ordnungsmäßigkeit der Kassenfüh-

rung formuliert, die ursprünglich ab dem 01.01.2020 

umgesetzt werden sollten. Durch dieses „Kassenge-

setz“ wurde Unternehmen der Bargeldbranche die 

Pflicht auferlegt, Kassensysteme durch eine zertifizier-

te Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zu 

schützen. Die Frist zur Umrüstung der Systeme wurde 

mehrfach verlängert. Für nicht aufrüstbare elektroni-

sche Registrierkassen gab es Ausnahmeregelungen. 

Das Thüringer Finanzministerium hat darauf hingewie-

sen, dass sämtliche Übergangsregelungen und Erleich-

terungen zum TSE-Einsatz abgelaufen sind, so dass 

das Kassengesetz nun endgültig in Kraft ist. Laut Minis-

terium überprüfen die Finanzämter die Einhaltung der 

Vorgaben bei unangekündigten Kassen-

Nachschauen. Hierbei kontrollieren die Prüfer, ob die 

Kassenaufzeichnungen ordnungsgemäß geführt wer-

den und die TSE ordnungsgemäß eingesetzt wird. Eine 

Überprüfung beginnt meist mit verdeckten Testkäufen 

beim Unternehmen und einer stillen Beobachtung des 

Kassiervorgangs. Auch die Kassenbons bieten den 

Prüfern eine Menge an Informationen. 

Weiterhin besteht aber keine Pflicht, eine Regis-

trierkasse einzusetzen. Wer noch immer eine offene 

Ladenkasse (reine Bargeldkasse ohne Technik) ein-

setzt, muss aber dieselben steuerlichen Aufzeich-

nungs- und Buchführungspflichten erfüllen wie beim 

Einsatz von Registrierkassen. Bei einer reinen Papier-

buchführung ist es für den Unternehmer schwieriger, 

das Finanzamt von der Ordnungsmäßigkeit der Kas-

senaufzeichnungen zu überzeugen. Offene Ladenkas-

sen beanstanden die Finanzämter in der Praxis oft. Bei 

größeren Unregelmäßigkeiten geht das Finanzamt 

meist zu einer regulären Außenprüfung über, so dass 

das gesamte Unternehmen geprüft wird. 

 

GÄSTEHÄUSER  

Beherbergte Geschäftsfreunde müssen nicht den 

Betrieb aufsuchen 

 

Unterhält ein Unternehmen ein Gästehaus, das es un-

entgeltlich Geschäftsfreunden überlässt, dürfen die 

Kosten für diese Immobilie nicht als Betriebsausga-

ben abgezogen werden. Dieses Abzugsverbot gilt aber 

nur für Gästehäuser, die außerhalb des Orts liegen, an 

dem sich der Betrieb des Unternehmens befindet. So-

fern Gästehaus und Betrieb am selben Ort liegen, las-

sen sich die Kosten des Gästehauses als Betriebsaus-

gaben absetzen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ent-

schieden, dass zur Anerkennung dieser „Ortsidentität“ 

nicht verschärfend gefordert werden darf, dass die be-

herbergten Geschäftsfreunde die Betriebsstätte auch 

üblicherweise aufsuchen. 

Im Streitfall hatte ein Lohnsteuerhilfeverein zwei Feri-

enapartments angemietet und seinen freien Mitarbei-

tern kostenfrei zur Verfügung gestellt. In dem Gebäu-

dekomplex, in dem sich die Apartments befanden, lag 

auch ein Schulungsraum des Vereins (Betriebsstätte). 

Das Finanzamt ließ die Kosten für die Apartments nicht 

zum Betriebsausgabenabzug zu und wurde darin vom 

Finanzgericht bestärkt. Die Betriebsstätte sei nicht von 

den beherbergten freien Mitarbeitern aufgesucht wor-

den, so dass die Ortsidentität für Apartments und Be-

triebsstätte nicht anzuerkennen sei. 

Der BFH hat dem Verein den Betriebsausgabenabzug 

der Kosten der Apartments jedoch zugestanden. Zur 

Annahme einer Ortsidentität von Gästehaus und Be-

trieb darf nicht gefordert werden, dass die beherberg-

ten Geschäftsfreunde auch üblicherweise den „be-

nachbarten“ Betrieb aufsuchen. Eine solche besondere 

Betriebsbezogenheit ergibt sich weder aus dem Wort-

laut noch aus der Historie des Gesetzes. 

Hinweis: Die vorgenannten Regelungen gelten nur für 

Gästehäuser, die Geschäftsfreunden überlassen wer-

den. Sofern ein Unternehmen seinen Arbeitnehmern 

ein Gästehaus überlässt,sind die Kosten hierfür unab-

hängig von der Lage des Hauses als Betriebsausgaben 

abziehbar, so dass zum Beispiel auch ein Erholungs-

heim im Ausland absetzbar ist. Abzuwarten bleibt, wie 

die Finanzämter auf die neue Rechtsprechung reagie-

ren. Nach den Einkommensteuer-Richtlinien muss die 

Betriebsstätte am Ort des Gästehauses üblicherweise 

von den Geschäftsfreunden besucht werden, damit das 

Abzugsverbot nicht greift. 
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3. ... für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE  

Kein Arbeitslohn bei Nachzahlung aufgrund eines 

Summenbescheids 

 

Rentenversicherungsträger können die Beiträge zur 

Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-

rung ohne individuelle Zuordnung zu den einzelnen Ar-

beitnehmern pauschal über einen sogenannten Sum-

menbescheid festsetzen. Zugrunde gelegt wird dann 

nur die Summe der vom Arbeitgeber gezahlten Ar-

beitsentgelte. Diese Möglichkeit besteht, wenn der Ar-

beitgeber seine Aufzeichnungspflichten verletzt hat, 

so dass Arbeitsentgelte nicht mehr den einzelnen Be-

schäftigten zugeordnet werden können. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 

nachentrichtete Gesamtsozialversicherungsbeiträge 

aufgrund eines Summenbescheids nicht zum steuer-

pflichtigen Arbeitslohn gehören. 

Geklagt hatte ein Arbeitgeber, der Sachzuwendungen 

an seine Arbeitnehmer zwar pauschal lohnversteuert, 

aber keine Sozialversicherungsbeiträge darauf abge-

führt hatte. Die Zuwendungen konnten später nicht 

mehr individuell den betroffenen Lohnkonten zuge-

rechnet werden. Daher vereinbarte der Arbeitgeber mit 

der Deutschen Rentenversicherung Bund, die Sozial-

versicherungsbeiträge über pauschalierte Summenbe-

scheide nachzuzahlen. Das Finanzamt erließ wegen 

der nachentrichteten Arbeitnehmeranteile einen Lohn-

steuer-Nachforderungsbescheid, erlitt damit vor dem 

BFH jedoch Schiffbruch: Bei den Zahlungen handelte 

es sich nicht um „fremdnützige“ Zahlungen zugunsten 

der Arbeitnehmer, sondern um „systemnützige“ Zah-

lungen zum Vorteil der Sozialkassen. Deshalb kommt 

eine Lohnversteuerung nicht in Betracht. 

Zahlungen aufgrund eines Summenbescheids bewir-

ken beim Arbeitnehmer keinen Vorteil, da sie ihm nicht 

individuell zugerechnet werden können. Vielmehr han-

delt es sich nur um eine Sonderabgabe des Arbeit-

gebers, die aus der Verletzung seiner Aufzeichnungs-

pflichten resultiert. 

4. ... für Hausbesitzer 

VERMIETUNG  

Schon ab 2023 gelten verbesserte Abschreibungs-

möglichkeiten 

 

Wer Wohnraum vermietet, ist in der Regel an einer 

möglichst hohen Abschreibung seines Mietobjekts inte-

ressiert, um seine steuerpflichtigen Mieteinkünfte zu  

mindern. Ab 2023 wurden die Abschreibungsmöglich-

keiten für Vermietungsobjekte verbessert. Seither gilt: 

Immobilien des Privatvermögens, die nach dem 

31.12.2022 fertiggestellt und zu Wohnzwecken vermie-

tet werden, dürfen mit jährlich 3 % linear abgeschrie-

ben werden. Für ältere Immobilien gilt nach wie vor ein 

Abschreibungssatz von 2 % bzw. 2,5 % pro Jahr. Die 

erhöhte Abschreibung von 3 % führt dazu, dass Miet-

objekte nun schon innerhalb von 33 Jahren abge-

schrieben werden können (statt bisher über 50 bzw. 

40 Jahre). 

Bereits im Jahr 2019 hatte der Gesetzgeber eine Son-

derabschreibung zum Neubau von Mietwohnungen 

von bis zu 5 % pro Jahr eingeführt, die für die ersten 

vier Jahre ab Fertigstellung neben der regulären Ab-

schreibung in Anspruch genommen werden konnte. 

Diese Förderung war 2021 ausgelaufen. Nun hat der 

Gesetzgeber diese Sonderabschreibung wieder einge-

führt und an die Einhaltung bestimmter Gebäudeeffi-

zienzvorgaben gekoppelt. Die neuen Förderregelungen 

gelten für Baumaßnahmen, bei denen der Bauantrag in 

den Jahren 2023 bis 2026 gestellt oder eine Bauanzei-

ge in diesem Zeitraum getätigt wurde.  

Wie bei der Vorgängerregelung darf in den ersten vier 

Jahren neben der regulären Abschreibung eine Son-

derabschreibung von 5 % pro Jahr abgezogen werden. 

Die neu errichtete Wohnung muss dafür aber in einem 

Gebäude liegen, das die Kriterien für ein „Effizienz-

haus 40“ mit Nachhaltigkeitsklas-

se/Effizienzgebäudestufe 40 erfüllt, und dies ist durch 

das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) 

nachzuweisen. Die Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten dürfen zudem 4.800 € pro qm Wohnfläche nicht 

übersteigen. Nach der früheren Regelung lag diese 

Baukostenobergrenze noch bei 3.000 €. Als Bemes-

sungsgrundlage für die Sonderabschreibung darf ma-

ximal ein Betrag von 2.500 € pro qm Wohnfläche an-

gesetzt werden (früher 2.000 €). 

Hinweis: Nutzen Sie unser Beratungsangebot zur Ge-

bäudeabschreibung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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